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Bekanntmachungsvermerk
Hiermit wird bekanntgegeben, dass mit Schreiben vom 05.12.2025 (Ge-
schäftszeichen L.3.1.2010-GV032-01/26) der Gemeinde Helbedündorf die 
Eingangsbestätigung der Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026 durch 
die Rechtsaufsichtsbehörde, Landratsamt Kyffhäuserkreis erteilt ist.
Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt „Der Helbebote“.
Die Haushaltssatzung 2026 und der Haushaltsplan 2026 liegen während 
der allgemeinen Dienstzeit der Beschäftigten der Gemeindeverwaltung 
Helbedündorf, in der Gemeindeverwaltung Helbedündorf, Rasenweg 5, 
99713 Helbedündorf/OT Holzthaleben (im Raum der Kämmerei) ab dem 
Tag der Bekanntmachung für die Zeit von zwei Wochen und darüber hi-
naus bis zur Entlastung und Beschlussfassung über die Jahresrechnung 
dieses zugrunde liegenden Haushaltsjahres zur Einsichtnahme bereit.

Helbedündorf, den 13.01.2026
gez. Steinmetz
Bürgermeister

Haushaltssatzung

der Gemeinde Helbedündorf  
für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der 
Fassung vom 28. Jan. 2003 (GVBl. S. 41) zuletzt geändert durch Artikel 
33 des Gesetzes vom 02. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288) sowie Thüringer 
Gemeindehaushaltsverordnung vom 23. Mai 2019 (GVBl. S. 153) zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 7. Dezember 2023 (GVBl. S. 376) erlässt 
die Gemeinde Helbedündorf folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 
wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 3.935.400 Euro

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 840.000 Euro

ab.
§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern wer-
den wie folgt festgesetzt:
1.Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)� 440 v.H.
b) für die Grundstücke (B)�����������������������������������������������430 v.H.

2. Gewerbesteuer������������������������������������������������������������������������395 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben nach dem Haushaltsplan wird auf 350.000,00 Euro festgesetzt.

§ 6
Die Erheblichkeitsgrenze gemäß § 60 Abs. 2 Nr. 2 ThürKO wird wie folgt 
festgesetzt: Erhebliche über- oder außerplanmäßige Ausgaben, die den 
Erlass einer Nachtragssatzung erfordern, sind Ausgaben die im Einzelfall 
1,5 v.H. des Gesamtvolumens des Haushaltsplanes für das laufende 
Haushaltsjahr übersteigen.
Die Erheblichkeitsgrenze gemäß § 60 Abs. 3 Nr. 1 ThürKO wird wie 
folgt festgesetzt: Erhebliche über- oder außerplanmäßige Ausgaben 
für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und 
Baumaßnahmen, die den Erlass einer Nachtragssatzung erfordern, sind 
Ausgaben die im Einzelfall, soweit sie unabweisbar sind, einen Betrag 
von 40.000,00 Euro übersteigen.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft.

Helbedündorf, den 13.01.2026
Gemeinde Helbedündorf
gez. Steinmetz
(Unterschrift) �  -Siegel-
Bürgermeister

Gemeindeverwaltung Helbedündorf
Sitz: Rasenweg 5, 99713 Helbedündorf
Homepage: www.helbeduendorf.de
E-Mail: info@helbeduendorf.de

Tel. 036029 82033
Fax 036029 83314

Sprechzeiten des Bürgermeisters:
nach Vereinbarung
Sprechzeiten - allgemeine Verwaltung:
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch 09.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr
Sprechzeiten des Einwohnermeldeamtes:
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr
Für Beratungen und Angelegenheiten, die Sie beim Standesamt 
zu erledigen haben, benötigen Sie grundsätzlich auch während 
unserer Sprechzeiten einen Termin.
Sprechzeiten des Kontaktbereichsbeamten:
Dienstag 14.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr

Sprechzeiten der Ortsteilbürgermeister:

Ortsteil Holzthaleben:
Anja Hohbein

nach Vereinbarung
Tel. 0172 7227898
hohbein.anja@gmail.com

Ortsteil Keula:
Steffen Reinl

nach Vereinbarung
Tel. 0152 06414063
steff-reinl@outlook.de

Ortsteil Großbrüchter:
André Barthel

nach Vereinbarung
Tel. 0176 64128345
und 036029 84641 (dienstlich)
helli-helli@t-online.de

Ortsteil Friedrichsrode:
Eva Kuschfeldt

nach Vereinbarung
Tel. 036338 41833 und 0176 45731812
eva.kuschfeldt@gmx.de

Ortsteil Toba:
Denis Seidenstücker

nach Vereinbarung
Tel. 0175 4225557 und 036330 68931
rosti.toba@gmx.de

Ortsteil Kleinbrüchter:
Marco Rechner

nach Vereinbarung
Tel. 0172 7732651

Sprechzeiten der Schiedsfrau
der Gemeinde Helbedündorf
Frau Eckstädt nach Vereinbarung

Tel. 036330 60194

Bankverbindung der Gemeinde Helbedündorf
Kyffhäusersparkasse
BIC:	 HELADEF1KYF
IBAN:	 DE68 8205 5000 3200 0016 90

VR Bank in Thüringen eG
BIC:	 GENODEF1MU2
IBAN:	 DE80 8206 4038 0003 4163 72
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•	 Sperre gegenüber Parteien, anderen Trägern von Wahlvorschlägen 
und Wählergruppen bei Wahlen, Abstimmungen, Bürger- oder Volks-
begehren (§ 50 Abs. 5 i.v.m. § 50 Abs. 1 BMG),

•	 Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchver-
lage (§ 50 Abs. 5 i.v.m. § 50 Abs. 3 BMG)

Wer bereits früher einer entsprechenden Übermittlung widerspro-
chen hat, braucht nicht erneut zu widersprechen; die Übermitt-
lungssperre bleibt bis zu einem schriftlichen Widerruf bestehen.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, eine Auskunftssperre zu bean-
tragen, wenn aus der Erteilung einer Melderegisterauskunft eine Gefahr 
für Leben, Gesundheit und persönliche Freiheit oder ähnliche schutz-
würdige Belange erwachsen kann (§ 51 Abs. 1 BMG).
Ein solcher Antrag ist schriftlich zu stellen, muss begründet sein und 
seitens der Meldebehörde genehmigt werden. Die Eintragung der Aus-
kunftssperre endet nach zwei Jahren und ist ggf. vor Ablauf mit Antrag 
und Begründung zu erneuern. Die Auskunftssperre gilt für den Schutz-
zweck, der für die Eintragung ausschlaggebend war.

Zuständig für die Eintragung der Auskunfts- und Übermittlungssperren 
ist das:
Einwohnermeldeamt
Rasenweg 5
99713 Helbedündorf
(Rückfragen unter 036029-749943)

Helbedündorf, 08.01.2026
gez. Kapell

Winterdienst
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
der Winter hat uns fest im Griff - daher möchten wir noch einmal freund-
lich an die Schneeräumpflicht für alle Grundstückseigentümer er-
innern. Damit es im Gemeindegebiet reibungslos läuft, hier ein paar 
kurze Hinweise:
•	 Bitte schieben Sie den Schnee nicht auf die Fahrbahn. Das ver-
ursacht zusätzliche Arbeit und erschwert den Winterdienst.

•	 Der Gehweg muss nicht vollständig freigeräumt werden - Schnee-
schieberbreite genügt.

•	 Räumen Sie den Schnee, wenn möglich, in Richtung Grundstücks-
grenze, damit am Fahrbahnrand genug Platz bleibt.

•	 Kein Schnee vom Grundstück darf auf Gehwege oder die Fahrbahn 
verbracht werden.

•	 Bitte parken Sie Ihre Fahrzeuge so, dass unsere Winterdienstfahr-
zeuge ungehindert durchkommen.

Ein weiterer wichtiger Punkt: Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Bauhofs geben täglich ihr Bestes, um Straßen und Wege sicher 
zu halten. Trotz aller Mühe kann es witterungsbedingt oder aus tech-
nischen Gründen zu Schneeansammlungen kommen. Wir bitten daher 
um Geduld, Verständnis und einen respektvollen Umgang mit dem 
Team des Bauhofs.
Gern nehmen wir freundlich vorgebrachte Hinweise entgegen.

Noch ein Hinweis zu Straßen mit einseitigem Gehweg:
Bei Straßen mit einseitigem Gehweg sind sowohl die Eigentümer oder 
Besitzer der auf der Gehwegseite befindlichen Grundstücke als auch 
die Eigentümer oder Besitzer der auf der gegenüberliegenden Straßen-
seite befindlichen Grundstücke zum Winterdienst auf diesem Gehweg 
verpflichtet. In Jahren mit gerader Endziffer sind die Eigentümer oder 
Besitzer der auf der Gehwegseite befindlichen Grundstücke, in Jahren 
mit ungerader Endziffer die Eigentümer oder Besitzer der auf der ge-
genüberliegenden Straßenseite befindlichen Grundstücke verpflichtet. 
Das bedeutet, dass im Jahre 2026 die Eigentümer oder Besitzer der 
auf der Gehwegseite befindlichen Grundstücke zum Winterdienst ver-
pflichtet sind.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr rücksichtsvolles Verhalten 
im Winterdienst!

Ihre Gemeinde Helbedündorf

Festsetzung der Grund- und Hundesteuern 
für das Kalenderjahr 2026
1. Steuerfestsetzung
a) Grundsteuer
Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B sind gegenüber dem Vor-
jahr unverändert.
Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr 2026 die glei-
che Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, wird aufgrund 
von § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) die Grundsteuer für 
das Kalenderjahr 2026 in derselben Höhe wie für das Jahr 2025 durch 
die öffentliche Bekanntmachung festgesetzt. Für die Steuerschuldner 
treten mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen 
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher 
Steuerbescheid zugegangen wäre.
Dies gilt nicht, wenn Änderungen in der sachlichen oder persönlichen 
Steuerpflicht eintreten. In diesen Fällen ergeht anknüpfend an den Mess-
bescheid des Finanzamtes ein entsprechender schriftlicher Grundsteu-
erbescheid.
b) Hundesteuer
Die Hundesteuer der Gemeinde Helbedündorf beträgt für den Ersthund 
40,00 Euro, für den Zweithund 60,00 Euro, für jeden weiteren Hund 
100,00 Euro. Gegenüber dem Kalenderjahr 2025 ist damit keine Ände-
rung eingetreten, so dass auf die Erteilung von Hundesteuerbescheiden 
für das Kalenderjahr 2026 verzichtet wird.
Die Hundesteuer 2026 wird mit dem im zuletzt erteilten Hundesteuer-
bescheid festgesetzten Betrag am 01.07.2026 fällig.

2. Zahlungsaufforderung
Die Steuerschuldner werden gebeten, die Grundsteuer und die Hunde-
steuer für 2026 zu den Fälligkeitsterminen und mit den Beträgen, die sich 
aus dem letzten schriftlichen Grundsteuerbescheid/Hundesteuerbe-
scheid vor Veröffentlichung dieser Bekanntmachung ergeben, auf eines 
der in diesem Bescheid angegebenen Bankkonten der Gemeindekasse 
zu überweisen oder einzuzahlen.
Wenn ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt ist, wird die Gemeindeverwal-
tung die fälligen Beträge termingerecht abbuchen.

3. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese durch öffentliche Bekanntmachung bewirkte Steuerfest-
setzung kann innerhalb eines Monats nach dieser öffentlichen Bekannt-
machung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der 
Gemeinde Helbedündorf, Rasenweg 5, 99713 Helbedündorf schriftlich 
oder zur Niederschrift einzulegen.

4. Hinweise
Der Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung (§ 80 Abs. 2 Satz 
1 Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO). Dies bedeutet, dass 
angeforderte Beträge auch bei Einlegung eines Widerspruches fristge-
recht zu entrichten sind. Bei verspäteter Zahlung treten Säumnis- und 
Vollstreckungsfolgen ein.

5. Allgemeines zur Grundsteuer
Steuerschuldner für das ganze Kalenderjahr ist, wer am 1. Januar Ei-
gentümer des Grundstücks war, auch dann, wenn das Grundstück im 
Laufe des Jahres veräußert wird. Andere Vereinbarungen (z. B. im Kauf-
vertrag) haben nur privatrechtliche Bedeutung für die Verrechnung der 
Grundsteuer zwischen dem bisherigen und dem neuen Eigentümer. 
Sie berühren aber die Zahlungspflicht (Steuerschuld) gegenüber der 
Gemeinde nicht.

Gemeinde Helbedündorf
Steueramt

Amtliche Bekanntmachung Einrichtung  
von Übermittlungs- und Auskunftssperren 
nach dem Bundesmeldegesetz (BMG)
Die Meldebehörde hat einmal jährlich die Einwohnerinnen und die Ein-
wohner gemäß § 50 Abs. 5 des Bundesmeldegesetzes (BMG) über die 
Möglichkeit der Einrichtung von Übermittlungs- und Auskunftssperren 
zu unterrichten. Jede Einwohnerin und jeder Einwohner hat die Mög-
lichkeit, der gesetzlich zulässigen Weitergabe ihrer/seiner Daten in 
bestimmten Fällen zu widersprechen. Ohne Begründung, aber durch 
persönliches Erscheinen oder mit schriftlichem Antrag, ist dies in fol-
genden Fällen möglich:
•	 Sperre der Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsge-
meinschaften (§ 42 Abs. 3 Satz 2 BMG). Der Widerspruch gegen 
die Datenübermittlung verhindert nicht die Übermittlung von Daten 
für Zwecke des Steuererhebungsrechts an die jeweilige öffentlich-
rechtliche Religionsgesellschaft.

•	 Sperre von Alters- und Ehejubiläumsdaten, die an die Mitglieder ge-
wählter staatlicher oder kommunaler Vertretungskörperschaften, an 
Presse und Rundfunk übermittelt werden dürfen (§ 50 Abs. 5 i.v.m. § 
50 Abs. 2 BMG),

Nächster Erscheinungstermin  
des Amtsblattes:

27.02.2026
Redaktionsschluss: 13.02.2026
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„Der Vorteil“, so Rebecca Küllmer, stellvertretende Projektleiterin des 
Regionalmanagements „Perspektive Nordthüringen“, „ist die sehr nied-
rigschwellige Barriere zur Kontaktaufnahme. Allein schon die Prakti-
kumssuche stellt Jugendliche meist vor Herausforderungen, da sie die 
Unternehmen der Region nicht immer kennen. Schüler haben nun durch 
einfaches intuitives Wischen auf dem Smartphone die Möglichkeit Un-
ternehmen und Angebote der Region kennenzulernen und bei einem 
passenden Match einfach per Chat in Kontakt zu treten. Mit dieser 
neuen App möchten das Regionalmanagement den Unternehmen und 
Institutionen der Region die Möglichkeit geben, die Schüler dort zu er-
reichen, wo sie sich ohnehin aufhalten, in der digitalen Welt von heute.“
Daher sind derzeit alle Arbeitgeber der Region herzlich dazu eingeladen, 
diesen neuen Weg der Nachwuchsgewinnung auszuprobieren. In einem 
zweiten Schritt wird das Angebot dann an Schulen in Nordthüringen vor-
gestellt, um Eltern und Schüler bei der Ausbildungssuche wohnortnah 
zu unterstützen. Dazu wird es Informationsmaterial geben, das sowohl 
Lehrern als auch Schülern und Eltern an die Hand gegeben wird. Außer-
dem wird die App und ihre Funktionsweise auch in das parallel laufende 
Social-Media-Projekt der Perspektive Nordthüringen eingebunden und 
dort genauer vorgestellt. Darüber hinaus wird auf den Ausbildungsmes-
sen im Frühjahr für das neue Angebot geworben.
Da die App für die Region Nordthüringen noch ungefüllt ist, werden 
nun interessierte Unternehmen aufgerufen, sich an dem Projekt zu be-
teiligen. Bei Interesse oder Rückfragen wenden Sie sich gern an Frau 
Rebecca Küllmer unter der 03601/801023 oder per E-Mail an r.kuellmer@
uh-kreis.de.

Neue Regelungen für Textilabfall  
und Abfallgebühren
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 10. Dezember die notwendigen 
Änderungen der Kreislaufwirtschaftssatzung und der Abfallgebühren-
satzung beschlossen.
Damit werden Neuregelungen insbesondere zum Textilabfall und zur 
Anhebung der Abfallgebühren in geltendes Recht umgesetzt.
Die Regelungen zum Textilabfall waren aufgrund der Vorgaben höher-
rangigen Rechts notwendig geworden. So wird es auch künftig Bürgern 
möglich sein, Alttextilien an den Standorten der Remondis Kyffhäuser 
GmbH in Sondershausen sowie der Remondis GmbH & Co. KG in Bad 
Frankenhausen, Ortsteil Ringleben, in die dort bereitgestellten Alttexti-
lien-Container während der Öffnungszeiten zu entsorgen.
Die Anhebung der Abfallgebühren folgt landesrechtlichen Vorgaben 
zur auskömmlichen Deckung der tatsächlichen Kosten der Entsorgung. 
Die Neukalkulation erfolgte in fachlicher Begleitung durch einen re-
nommierten Dienstleister im Auftrag des Landkreises für den Zeitraum 
2026-2029, nachdem die Abfallgebühren seit 2019 stabil gehalten wer-
den konnten.
Die Rechtsgrundlagen treten am 01.01.2026 in Kraft.

Wildvogel- / Geflügelpest: Stallpflicht und 
Veranstaltungsverbot werden aufgehoben
Nachdem am 17. Oktober 2025 der erste positiv auf den Erreger der 
Geflügelpest getestete Kranich am Stausee Kelbra gefunden wurde, 
traten im Kyffhäuserkreis eine Reihe von Allgemeinverfügungen in Kraft. 
Anfang Dezember wurden bereits einige Maßnahmen aufgehoben - zum 
morgigen Tag (11.12.2025) folgt nun auch die Aufhebung der Aufstal-
lungspflicht sowie die Aufhebung des Verbots von Veranstaltungen mit 
Geflügel und anderen gehaltenen Vögeln.
Seit dem Erstfund im Oktober haben Mitarbeiter des Landratsamtes 
insgesamt 151 Wildvögel am Stausee Kelbra sowie an zwölf weiteren 
Orten im Kyffhäuserkreis geborgen. Da die Funde seit Mitte November 
stark rückläufig sind und seit knapp zwei Wochen keine Bergung mehr 
nötig war, ist das Risiko für Hausgeflügel nun als gering zu bewerten. 
Damit können nun auch die Stallpflicht sowie das oben genannte Ver-
anstaltungsverbot aufgehoben werden.
Die vollständige Allgemeinverfügung finden Sie unter:
https://www.kyffhaeuser.de/service-verwaltung/oeffentliche-bekannt-
machung/
Weitere Informationen zur Wildvogel- / Geflügelpest sind auf der Websei-
te des Thüringer Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Fa-
milie zu finden. https://www.tmasgff.de/veterinaerwesen/gefluegelpest

Pflegeelternbrunch  
auf dem Burghof Kyffhäuser:  
Ein Tag voller Freude und Gemeinschaft
Am 14.12.2025 fand auf dem Burghof Kyffhäuser ein besonderer Pfle-
geelternbrunch statt, der vom Jugendamt des Kyffhäuserkreises orga-
nisiert worden war. Über 100 Teilnehmer*innen, darunter Pflegeeltern, 
Kinder und Mitarbeiter*innen des Jugendamtes, kamen zusammen, um 
einen Tag voller Freude und Gemeinschaft zu erleben.

Einwohnerzahlen

Stand: 31.12.2025

Ortsteil Einwohner
Friedrichsrode 63
Großbrüchter 348
Holzthaleben 809
Keula 495
Kleinbrüchter 160
Toba 249
�
Helbedündorf Gesamt 2124

Fischereischeinlehrgang und 
Fischerprüfung im Kyffhäuserkreis
Das Amt für Umwelt, Natur und Wasserwirtschaft gibt bekannt, dass ein 
30-stündiger Vorbereitungslehrgang auf die Staatliche Fischerprüfung 
zu folgenden Terminen stattfindet:

Freitag, 13.02.2026 18:00 - 21:00 Uhr
Samstag, 14.02.2026 09:00 - 15:00 Uhr
Sonntag, 15.02.2026 09:00 - 15:00 Uhr
Freitag, 20.02.2026 18:00 - 21:00 Uhr
Samstag, 21.02.2026 09:00 - 15:00 Uhr
Sonntag, 22.02.2026 09:00 - 15:00 Uhr
Lehrgangsort: VHS Sondershausen

Güntherstraße 26
99706 Sondershausen

Kosten des Lehrgangs: Jugendliche und Erwachsene: 85,-€
(zzgl. Lehrmaterial)

Lehrgangsleiter: Herr Egbert Thon
Anmeldung unter: Telefon: 0174 420 90 18

Mail: egthon@freenet.de
Termin für die
Thüringer Fischerprüfung:

�
Samstag, 28.03.2026

Prüfungsgebühr: 35,-€

Die Anmeldung zur Prüfung erfolgt bitte an die untere Fischerei-
behörde:
Telefon: 03632 / 741-347
Mail: umweltamt@kyffhaeuser.de

Mehr zum Thema Thüringer Fischerprüfung finden Sie unter:
www.thueringer-fischerschule.de.

Per App zum Azubi

Regionalmanagement startet Pilotprojekt: 
Nordthüringer Ausbildungsbetriebe gesucht!
Die Suche nach geeigneten Auszubildenden stellt nach wie vor viele Ar-
beitgeber vor große Herausforderungen. Viele gehen dabei verschiedene 
Wege, um die Fachkräfte von morgen auf sich aufmerksam zu machen.
Das Regionalmanagement Nordthüringen startet nun ein einjähriges 
Pilotprojekt, in dem Arbeitgeber sowie Ausbildungsinteressierte einfach 
per App miteinander in Kontakt treten können.

Die App namens AzubMe wird durch das Regionalmanagement zu-
nächst für ein Jahr zur Verfügung gestellt und ist für teilnehmende 
Arbeitgeber im Unstrut-Hainich-Kreis, im Kyffhäuserkreises sowie im 
Landkreis Nordhausen kostenfrei.

Unternehmen melden sich ganz einfach über ein Web-Dashboard unter 
www.nordthueringen.azubme.de an und erstellen ein Unternehmenspro-
fil sowie entsprechende Angebote (bspw. Ausbildungsplätze, Prakti-
kumsplätze, duales Studium).

Schüler können sich die App kostenfrei im App Store herunterladen und 
dann einfach per Smartphone ein Profil mit eigenen Interessen anlegen. 
Durch einen intelligenten Algorithmus werden entsprechende Angebote 
von Unternehmen angezeigt, zu denen sie per „swipen“ Interesse oder 
Desinteresse signalisieren können. Dabei müssen sich die Eltern jedoch 
keine Sorgen um den Schutz der Daten ihrer Kinder machen, denn die 
App ist selbstverständlich datenschutzkonform und das Unternehmen 
auch datenschutzzertifiziert!
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Deutlich gestiegene Sozialausgaben und hohe Anforderungen im Öffent-
lichen Nahverkehr sind die Herausforderungen, denen sich der Land-
kreis im kommenden Jahr stellen muss. Um seinen Aufgaben nachzu-
kommen und alle wichtigen Angebote für seine Bürgerinnen und Bürger 
aufrechtzuerhalten, war es notwendig, die Kreisumlage anzupassen.
Der Haushaltsplan umfasst (gerundet) im:
Gesamthaushalt: 182 Millionen Euro
Verwaltungshaushalt: 163,3 Millionen Euro
Vermögenshaushalt: 18,7 Millionen Euro

Mit diesem Haushalt kann der Kyffhäuserkreis auch im kommenden 
Jahr seine umfangreichen Aufgaben in den Bereichen Soziales und 
Jugendhilfe, Öffentlicher Nahverkehr, Bildung, Infrastruktur, Brand- und 
Katastrophenschutz nachkommen.
Ermöglicht werden mit den Mitteln außerdem wichtige Investitionen in 
die Infrastruktur des Landkreises. Mit dem Bau des Helbe-Radwegs soll 
künftig die Region Helbedündorf und Ebeleben an das überregionale 
Radwegenetz angebunden und das Radwegenetz im Kyffhäuserkreis 
vervollständigt werden. Bis 2029 werden rund 9 Millionen Euro verbaut. 
Der Bund fördert die 11,5 Kilometer lange Strecke mit 5,2 Millionen Euro. 
Weiterhin fließen mehr als 1 Million Euro in die Kreisstraßen.
Investiert wird ebenso in einen zeitgemäßen Katastrophenstützpunkt. 
Der geplante Neubau ermöglicht sowohl die Unterbringung von Fahrzeu-
gen als auch die Lagerung von Material und Technik an einem Standort. 
Rund 4,9 Millionen Euro sind dafür eingeplant.
Mit einer geplanten neuen Multifunktions- und Sporthalle wird die 
Modernisierung des Staatlichen Berufsschulzentrums des Kyffhäu-
serkreises abgeschlossen. Der Neubau wird den Berufsschulcampus 
sinnvoll ergänzen, für 900 Schülerinnen und Schülern ausgezeichnete 
Sport- und Bewegungsmöglichkeiten schaffen und das Angebot für 
den Breitensport, für größere Sportwettkämpfe und Veranstaltungen 
im Landkreis erweitern.

Der Kyffhäuserkreis startet  
einen eigenen WhatsApp-Kanal
Der Kyffhäuserkreis verfügt jetzt über einen eigenen Kanal beim Mes-
senger-Dienst WhatsApp. Bürgerinnen und Bürger, die bei Themen rund 
um den Landkreis und das Landratsamt informiert sein möchten, können 
das Angebot kostenfrei abonnieren.
Nutzerinnen und Nutzer unseres Kanals erhalten Nachrichten, Veran-
staltungstipps, Hinweise zu Stellenanzeigen und Baustellen direkt auf 
ihr Smartphone. Das Angebot kann unkompliziert und anonym abonniert 
werden. Vor allem in Krisensituationen oder anderen Notfällen können 
Bürgerinnen und Bürger so schnell, direkt und zuverlässig informiert 
werden.
„WhatsApp ist für uns als Behörde eine weitere gute Möglichkeit, unsere 
Bürgerinnen und Bürger unkompliziert, schnell und niedrigschwellig zu 
erreichen – und das auf einem Kanal, den sie im Alltag sowieso schon 
nutzen. In einem Ernstfall könnte dies von erheblicher Bedeutung sein, 
schließlich gehört zu den Aufgaben des Landkreises auch der Brand- 
und Katastrophenschutz“, sagt Landrätin Antje Hochwind-Schneider 
(SPD).
So kann der WhatsApp-Kanal „Mein Kyffhäuserkreis“ abonniert 
werden:
Link:
https://whatsapp.com/channel/0029Vb7Q76VCnA7rXEuKPU3W
Oder QR-Code scannen:�
Ein Chat mit dem Landkreis ist über 
den Kanal nicht möglich. Hierfür 
wendet man sich wie bisher per-
sönlich, per E-Mail oder Telefon an 
das Landratsamt Kyffhäuserkreis.

Wer dem Kanal folgt, ist weder für 
den Landkreis noch für die ande-
ren Nutzer sichtbar. Für die Nutzung 
des Kanals gelten die Datenschutz-
bestimmungen von WhatsApp. Der 
Landkreis erhält keinen Zugriff auf 
persönliche Daten wie Namen oder 
Telefonnummern der Abonnenten.
Möchte man bei neuen Beiträgen eine Push-Nachricht auf dem Smart-
phone bekommen, muss man die Glocke rechts oben am Bildschirm 
aktivieren.
Der Kyffhäuserkreis ist übrigens auch bei Facebook und Instagram aktiv. 
Folgen Sie uns gern, um keine Informationen aus Ihrem Landratsamt 
zu verpassen.
https://www.instagram.com/meinkyffhaeuserkreis/
https://www.facebook.com/meinkyffhaeuserkreis/

Die Veranstaltung war ein voller Erfolg. Die Kinder hatten viel Spaß bei 
den verschiedenen Aktivitäten. Sie konnten sich bei Sportangeboten 
austoben, Loom-Bänder basteln und Weihnachtsgeschichten lauschen.
Jedes Kind bekam ein schönes Geschenk überreicht, welches Süßig-
keiten sowie einen Gutschein beinhaltete.
Das Essen war hervorragend und bot eine gute Gelegenheit, für die 
Pflegeeltern und Kinder miteinander in den Kontakt zu treten und Er-
fahrungen auszutauschen. Die Atmosphäre war warm und herzlich und 
wurde durch die live gespielte Weihnachtsmusik gut ergänzt. Selbstver-
ständlich ließ sich zum Weihnachtsbrunch auch der Weihnachtsmann 
blicken und hatte Geschenke dabei, worüber sich vor allem die jüngsten 
Besucher freuten.
Wir danken allen, die diesen besonderen Tag möglich gemacht haben 
und freuen uns schon auf das nächste Treffen.

Dritte Runde für die Projektförderung  
GAK-Regionalbudget eröffnet

Aufruf für Projekte in den Bereichen Soziales, 
Kultur, Freizeit und Ausbildung
Auch für das Jahr 2026 wird mit finanzieller Unterstützung des Land-
kreises von der Regio- nalen Aktionsgruppe (RAG) Kyffhäuser e.V. ein 
GAK-Regionalbudget für den Kyffhäuserkreis beantragt.
Mit dem GAK-Regionalbudget können kleinere Projekte gefördert wer-
den, die direkt vor Ort Vereine und Kommunen unterstützen. „Wir wollen 
den ländlichen Raum im Kyffhäuserkreis stärken und als attraktiven Le-
bensraum weiterentwickeln. Bei einer Förderquote von 80 Prozent ist der 
erforderliche Eigenanteil im Vergleich zu anderen Förderprogrammen 
relativ gering. So können notwendige Investitionen getätigt werden, die 
sonst nicht finanzierbar wären“, sagt Landrätin und Vereinsvorsitzende 
Antje Hochwind-Schneider.
Gesucht werden Projekte von Kommunen und eingetragenen Vereinen, 
die in Gebäuden oder auf Außenflächen Angebote in den Bereichen 
Soziales, Kultur, Freizeit und Ausbildung verbessern oder neu schaffen. 
Ebenso wie im letzten Jahr werden Projekte gefördert, die Projektge-
samtkosen in Höhe von 5.001,00 € bis 15.000,00 € brutto umfassen.
Die verbindliche Zusage des Fördermittelgebers steht zwar noch aus, 
aber um den Projektträgern ausreichend Zeit für die Projektentwicklung 
zu geben, wird der Projektaufruf bereits jetzt veröffentlichet.
Die erforderlichen Antragsunterlagen und weitere Informationen finden 
sich auf der Website der RAG Kyffhäuser e.V. unter www.leader-rag-kyff.
de unter der Rubrik „GAK-Regionalbudget 2026“.
Die Antragsunterlagen sind einzureichen bis zum 28.02.2026 bei der 
RAG Kyffhäuser e.V., c/o Landratsamt Kyffhäuserkreis, Geschäftsstelle 
LEADER, Markt 8 in 99706 Sondershausen. Der eigentliche Antrag auf 
Förderung wird im Original mit Unterschrift benötigt.

Antje Hochwind-Schneider
Vereinsvorsitzende
RAG Kyffhäuser e.V.

Kontaktdaten
Regionale Aktionsgruppe (RAG) Kyffhäuser e.V.
c/o Landratsamt Kyffhäuserkreis
LEADER-Regionalmanagement
Daniela Ott-Wippern
Markt 8
99706 Sondershausen
Tel.:	 03632 / 741 -316
E-Mail:	 d.ott-wippern@kyffhaeuser.de oder
	 leader@kyffhaeuser.de
Infos:	 www.leader-rag-kyff.de

Kyffhäuserkreis beschließt  
Haushalts- und Finanzplan für 2026
Der Kreistag des Kyffhäuserkreises hat in seiner Sitzung am 10. De-
zember die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2026 
beschlossen. Damit schafft der Kyffhäuserkreis finanzielle Planungssi-
cherheit und ist im neuen Jahr sofort handlungsfähig.
„Mit dem nun beschlossenen Haushalt schaffen wir eine verlässliche 
Basis für die finanzielle Stabilität des Kyffhäuserkreises. Trotz der großen 
Herausforderungen ist es uns gelungen, einen Haushaltsplan vorzule-
gen, welcher die Entwicklung unseres Landkreises weiter vorantreibt“, 
erklärte Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD). „Auf Bundes- und 
Landesebene muss dennoch ein grundsätzlicher Reformprozess an-
gestoßen werden, der die bestehenden gesetzlichen Leistungen im 
Sozialbereich kritisch prüft und notwendige Änderungen vornimmt. Die 
Finanzierung der Pflichtaufgaben muss für Landkreis und Kommunen 
auskömmlich sein.“
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REGIO-Kiste voller Genüsse 
zur Weihnachtszeit

Kooperation zweier LEADER-Regionen präsentiert 
kulinarische Botschafter
Seit vielen Jahren verbindet eine enge Partnerschaft den Kyff häuserkreis 
mit dem Donnersbergkreis in der Pfalz. Die LEADER-Aktionsgruppen, 
LAG Donnersberger und Lautrer Land e.V. und die RAG Kyff häuser 
e.V., greifen diese Partnerschaft auf und off erieren eine gemeinsame 
REGIO-Kiste mit Köstlichkeiten aus beiden Regionen.
Unter dem Motto „Zwei LEADER-Regionen - Eine Kiste - Viele regionale 
Schätze“ werden ausgewählte Spezialitäten beider Regionen vereint. Die 
REGIO-Kiste enthält handverlesene Produkte wie spritzigen Zellertal-
Secco und herzhafte Pfälzer Leberwurst aus der Donnersbergregion 
sowie vollmundigen Honig, Sondershäuser Steinsalz, aromatischen 
Kräutertee und erfrischende Solebonbons aus dem Kyff häuserkreis. 
Entstanden ist ein Gruß, der Zeichen setzt für regionale Identität und 
Zusammenarbeit.
„Wir wollen gegenseitig unsere regionalen Produzenten unterstützen 
und auch für unsere Regionen als touristisch interessante Ziele werben“, 
sagt Landrätin und RAG-Vereinsvorsitzende Antje Hochwind-Schneider. 
„Broschüren über Sehenswürdigkeiten und besondere Attraktionen wur-
den ausgetauscht, um so Besucher zu locken“, so Hochwind-Schneider 
weiter.
Verkaufspartner im Kyff häuserkreis ist die Stadtmarketing Sonders-
hausen GmbH, die die REGIO-Kiste exklusiv in der Stadtinfo am Markt 
in Sonderhausen und erstmals zur Sondershäuser Schlossweihnacht 
vertreibt.
„Unser Anliegen ist es, regional produzierte Erzeugnisse anzubieten 
und damit die Wertschöpfung vor Ort zu stärken. Die REGIO-Kiste soll 
aber auch Neugier wecken und eine Einladung sein, die Partnerregion 
zu erkunden“, ergänzt Marcus Strunck, Geschäftsführer der Stadtmar-
keting Sondershausen GmbH.
LEADER ist in beiden Regionen als Mittler für EU-Fördermittel fest veran-
kert und engagiert sich für Ideen und Projekte vor Ort. Zur Weihnachts-
zeit bietet die REGIO-Kiste ein individuelles Geschenk mit besonderer 
Bedeutung: Sie steht für Wertschätzung, Verbundenheit über Landes-
grenzen hinweg und authentischen Heimatgeschmack.

Wegeinventur im Wald durch 
ThüringenForst
Ab Januar 2026 wird im Bereich des Thüringer Forstamtes Leinefelde 
mit den Arbeiten zur Wegeinventur in allen Eigentumsformen begonnen.
Die Wegeinventur ist, in Bezug auf §25 Thüringer Waldgesetz, durch 
ThüringenForst AöR fl ächendeckend für alle Waldbesitzarten kostenfrei 
durchzuführen. Hierbei werden verschiedene Daten erhoben, die den 
zum Aufnahmezeitpunkt vorhandenen Wegezustand charakterisieren.

Zuständig für die fachliche Durchführung der Wegeinventur ist das 
Forstliche Forschungs- und Kompetenzzentrum (FFK) mit Sitz in Go-
tha. Die entsprechenden Befahrungen werden in den nächsten Wochen 
durch Mitarbeiter des FFK durchgeführt. Diese dürfen im Rahmen ihrer 
Tätigkeit Waldfl ächen jeden Eigentums betreten (§ 62 Abs. 3 Satz 2 
ThürWaldG) sowie Waldwege mit Kraftfahrzeugen befahren (§6 Abs. 
6 ThürWaldG).
Für weitere Fragen zur Wegeinventur stehen das Forstamt oder das FFK 
Gotha, Sachbearbeiter Wegeinformationssystem (Tel. (036 21) 225 343) 
gerne zur Verfügung.
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Veranstaltungskalender
Friedrichsrode
07.02.2026 Bluesfasching
27.02.-01.03.2026 Gitarre und Rahmentrommel-Workshop
28.02.2026 The Humming Trees
01.05.2026 Familientag
14.05.2026 Himmelfahrtsblues
20.06.2026 Kunstmarkt
29.08.2026 Compny Povezani
05.09.2026 Konzert mit Ulman
07.11.2026 L’art de Passage - live im Kuhstall
Großbrüchter
31.01.2026 Kartenvorverkauf Fasching
07.02.2026 Familienfasching und 1. Prunksitzung
21.02.2026 Kinderfasching und 2. Prunksitzung
Holzthaleben
24.01.2026 Büttenabend
31.01.2026 Prunksitzung
07.02.2026 Familienfasching
08.02.2026 Kinderfasching
14.02.2026 Faschingsparty
16.02.2026 Rosenmontagsparty

... zum Geburtstag

Großbrüchter
95. Geburtstag 25. Februar Anne-Lore Hohbein
Holzthaleben
70. Geburtstag 09. Februar Barbara Seidel
72. Geburtstag 11. Februar Gerald Burghardt
70. Geburtstag 18. Februar Gerd Freysoldt
75. Geburtstag 26. Februar Regina Siegel
90. Geburtstag 28. Februar Hanna Oltersdorf
75. Geburtstag 28. Februar Rolf Stange
Keula
70. Geburtstag 04. Februar Sigmar Herrmann
75. Geburtstag 10. Februar Franz Urban
75. Geburtstag 11. Februar Waltraud Heinemann
68. Geburtstag 14. Februar Ilona Ulrich
Kleinbrüchter
70. Geburtstag 27. Februar Petra Warmuth
Toba
80. Geburtstag 21. Februar Herta Wolff 

Auch allen nicht genannten Geburtstagskindern des Monats Februar 
übermitteln wir auf diesem Wege die herzlichsten Glückwünsche.

Aktuelle VHS Kurse
Tag Beginn Ende Kurs Ort Dozent
26.01.2026 19:30 21:00 vhs.wissen live: Aramäisch: Weltsprache des

Altertums und der Gegenwart
Online Dozententeam

28.01.2026 15:30 16:30 Line Dance - für Anfänger SDH - Gymnasium, Turnhalle Haußknecht Sylvia
28.01.2026 17:00 19:15 Abstrakte Acrylmalerei SDH, Güntherstraße 26, 

Zeichenraum
Ritter Michael

29.01.2026 19:30 21:00 vhs.wissen live: Zwischen Zöllen und Zeitenwende -
Wohin steuert Deutschlands Wirtschaft?

Online Dozententeam

02.02.2026 19:30 21:00 vhs.wissen live: Zwischen Superorganismus und
Polizeistaat: Konflikte und Konfliktlösung in den 
Staaten sozialer Insekten

Online Dozententeam

03.02.2026 15:30 16:15 Square Dance SDH, Güntherstraße 26, 
Fitnessraum

Wenkel Renate

03.02.2026 16:15 17:45 Internationaler Folkloretanz SDH, Güntherstraße 26, 
Fitnessraum

Wenkel Renate

11.02.2026 15:00 16:00 Yoga gegen Rückenschmerzen SDH, Güntherstraße 26, Yogaraum Domadiya Khyati
11.02.2026 16:00 16:45 Pränatales Yoga - 

Sanfte Unterstützung für dich und dein Baby
SDH, Güntherstraße 26, Yogaraum Domadiya Khyati

17.02.2026 18:00 19:30 Sprache in Bewegung - 
Englisch für Fortgeschrittene (A2-B1)

SDH, Güntherstraße 26, Raum 3 Etoundi Dieudonné

21.02.2026 19:00 20:00 Kraft und Bewegung Ebeleben - Grundschule, Turnhalle Tacke Birgit
23.02.2026 09:30 10:15 Fit und aktiv im Alter SDH, Güntherstraße 26, 

Fitnessraum
Heyne Somsy

23.02.2026 17:45 19:15 Kraft und Bewegung SDH, Berufsschulzentrum, 
Turnhalle

Thorhauer Bernd

23.02.2026 19:30 21:00 vhs-wissen live: Im Wettlauf mit dem Gehirn: Ist
künstliche Intelligenz schon intelligent?

Online Dozententeam

24.02.2026 17:00 20:00 Prüfungsvorbereitung 
Sportbootführerschein Binnen

SDH, Güntherstraße 26, Raum 2 Franke Dirk-Michael

24.02.2026 17:30 19:00 conversation française SDH, Güntherstraße 26, Raum 1 Trumeau Evelyne
24.02.2026 19:30 21:00 vhs.wissen.live: Fehlerhafte Menschen und

Maschinenfehler. Warum wir eine Error Literacy 
brauchen“

Online Dozententeam

25.02.2026 18:00 19:30 „Allora - avanti“ - Italienisch A2 SDH, Güntherstraße 26, Raum 2 Volz Helga
26.02.2026 18:00 19:30 „Dolce Vita“ für Fortgeschrittene SDH, Güntherstraße 26, Raum 2 Volz Helga

Melden Sie sich rechtzeitig unter 03632/741 262, per Mail vhs@kyff haeuser.de an.

WWW.WITTICH.DE
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Winterferienprogramm

Jugendclub Ebeleben
Goethestraße 12, 99713 Ebeleben
Nancy Schuder-Ludwig 0151 54861236
Carolin Winter 0173 9179617

Ferienwohnung  „Himmelchen”  im romantischen Ahrweiler

Urlaub im Rotweinparadies Ahrtal

Schön eingerichtete Ferienwohnung in Ahrweiler für 2 – 4 Personen. 
Direkt am Ahr-Rad-Wanderweg und 10 Gehminuten zum mittelalterli-
chen Stadtkern. Ab 59,– € pro Nacht inkl. Nebenkosten, Endreinigung 
und Umsatzsteuer (zzgl. Gästebeitrag der Stadt). 

Einzelunternehmung Karl Heinen · Delderstraße 33
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler · Ortsteil Ahrweiler
Tel.: 02641/36076 oder Mobil: 0160/1714841
Mail: h.pacyna@web.de · Net: www.himmelchen.de

Numismatiker sucht Münzen aller Art
Numismatiker kauft Münzen aller Art zum Sammlerwert.

Kaufe einzelne Münzen sowie ganze Münzsammlung

✆0151 688 39 338
Herr Albrecht
Vereinbaren Sie heute noch einen Termin

✆0151 688 39 338

Mit uns bleiben Sie am Ball!

Marktführer für lokale Informationen

info@wittich-hoehr.dewww.wittich.de

- Anzeige -
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Abschied nehmen

So wie ein Blatt vom Baume fällt,
so geht ein Mensch aus dieser Welt.

Und alle Vögel singen weiter.
Matthias Claudius

Danke
sagen wir allen, die uns in der Trauer um

Annemarie Dörre
* 14.11.1938      † 07.12.2025

begleitet und unterstützt haben. 
Ein besonderes Dankeschön an das Pflegeheim 

auf dem Gut in Holzthaleben mit Team,
dem Bestattungsinstitut Ludwig sowie dem 

Blumenladen Anja Mackrodt für die würdevolle 
Ausgestaltung der Trauerfeier,

dem Pfarrer Herrn Rämisch für seine lieben 
Abschiedsworte und dem Schützenplatz 

Holzthaleben für die Bewirtung der Trauergäste.
Dein Bruder Hubert

Deine Nichte und Neffen
im Namen aller Angehörigen

Holzthaleben, Dezember 2025

Prof.-Berger-Str. 4
99974 MühlhauSen

☎ 0 36 01 / 8 30 30

In den eigenen Räumlichkeiten Aufbahrungen
und Trauerfeiern im kleinen Kreis.

kontakt@bestattungshaus-muehlhausen.de 
www.bestattungshaus-muehlhausen.de

Wir sind für Sie im Trauerfall Tag und Nacht erreichbar.

Dienst den Lebenden
Ehre den Toten

Bestattungsinstitut
„Wicki“GbR
Kirchheilingen, Wassergasse 51
Telefon 036043 –7 07 47

Bad Langensalza, Salzstraße 14
Telefon 03603 – 81 11 77

Herbsleben, F.Dörre,Neue Gasse 23
Telefon 036041 – 4 74 99

Auch als Blumenladen sind wir präsent.

    Ein Leben mag enden,
                doch die Erinnerungen

bleiben für die Ewigkeit.
Bestattungshaus Grunwald

Flachsmarkt 21
99994 Nottertal-Heilinger Höhen

OT Schlotheim

info@bestattungshaus-grunwald.de
www.bestattungshaus-grunwald.de 

Tel.: 03 60 21/9 21 25
0151/18 55 54 54 

Wir sind für Sie Tag und Nacht erreichbar.

Mit einer Danksagung stellen Sie sicher, 
niemanden zu vergessen.
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Keula

Jahresrückblick Heimatverein Keula e.V.
Im vergangenen Jahr 2025 hat der Heimatverein im Dorf viel bewegt.
Organisierte Vorträge und Veranstaltungen, die Maiwanderung und 
Bastelaktionen haben die Gemeinschaft geprägt.
Vereine unterstützen Vereine! Unter diesem Motto konnten wir den Va-
tertag auf dem Rondel und ein Sommerfest auf dem Anger gemeinsam 
organisieren, durchführen und zu zwei Höhepunkten im Jahr machen.
Die Osterdekoration und die weihnachtliche Deko wurden im Dorf mit 
viel Liebe gestaltet. Das Brunnen-Projekt, was durch die Stiftung Helbe-
dündorf gefördert wurde, haben wir sehr gut umgesetzt und eine Prämie 
von 1000€ dafür bekommen. Im Winter sollten die schön hergerichteten 
Pumpen nicht so leblos dastehen, deshalb haben wir diese mit einem 
Wichtelkostüm versehen.
Der lebendige Keulaer Weihnachtskalender hat in der Vorweihnachtszeit 
viele Dorfbewohner bewegt. Zum 1. Advent hatten wir das 1.Türchen 
am Vereinshaus geöffnet. Zusammen mit dem Männerchor wurden 
Weihnachtslieder gesungen. An vier Wochenenden von Freitag bis 
Sonntag waren die offenen Höfe zu bestaunen. Liebevoll weihnacht-
lich geschmückt mit einer Feuerstelle zum Aufwärmen, mit Glühwein 
und Kinderpunsch, Weihnachtsplätzchen, Grillwürstchen, Suppen und 
Vieles mehr konnte man genießen. Sinn dieser Sache ist die Stärkung 
der Gemeinschaft, sich zu treffen, neue Leute kennen zu lernen und sich 
bei guten Gesprächen auszutauschen.
Das neue Jahr 2026 hat begonnen und wir werden mit vollem Elan 
weitere Projekte in Angriff nehmen. Ich hoffe auf gute finanzielle und 
personelle Unterstützung!
Vielen Dank allen Sponsoren, Helferinnen und Helfern!
Vorsitzende
Hildrun Lüthke

  

Kleinbrüchter

Lebendiger Adventskalender Kleinbrüchter 
und Peukendorf
Im vergangenen Jahr versuchte sich unser kleiner Ort an einem, mitt-
lerweile in vielen anderen Orten zur Tradition gereiften, lebendigen Ad-
ventskalender. Mit etwas Skepsis starteten Mitte November 2025 die 
organisatorischen Vorbereitungen. Ab diesem Zeitpunkt an kann man 
den Verlauf als klassischen „Selbstläufer“ bezeichnen. Von der enor-
men Resonanz überwältigt, konnten schließlich 12 Gastgeber gefunden 
werden, welche in der Adventszeit ihre „Türe“ für alle interessierten 
Gäste öffneten. Jeder der Gastgeber gestaltete sein Grundstück sehr 
einladend und weihnachtlich. Es gab Getränke, Speisen, Musik und vor 
allem gute Unterhaltungen.

In diesem Zusammenhang möchte 
ich mich bei allen Gastgebern be-
danken, die dies möglich gemacht 
haben. Außerdem gilt der Dank al-
len Gästen. Denn ohne diese wären 
solche großartigen Abende mit Be-
gegnungen, Gesprächen und erleb-
ter Gemeinschaft nicht möglich 
gewesen.

Ich blicke positiv auf eine Fortsetzung in diesem Jahr. Vielleicht findet 
sich der ein oder andere neue Gastgeber und vielleicht haben wir auch 
das Interesse anderer Mitbürger geweckt, in der kalten und dunklen 
Adventszeit bei tollen Gesprächen die Dorfgemeinschaft zu stärken.
Ortsteilbürgermeister
Marco Rechner

Informationen der Ortsteile

Holzthaleben
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Gemeinden Holzthaleben, Keula/Kleinkeula 
sowie Großbrüchter/Kleinbrüchter
„Du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit 
ganzer Seele und mit ganzer Kraft“.� (5. Mose 6,5)

Wir laden zu folgenden Gottesdiensten und 
Veranstaltungen ein:
Die nächsten Gottesdienste wären:	
16.02.2026	
um 16:00 Uhr	 in der Schenke Holzthaleben
	 zum Rosenmontagsgottesdienst
22.02.2026	
um 10:00 Uhr	 in der Kirche Holzthaleben
	 zum Gottesdienst mit Taufe
28.02.2026	
um 17:00 Uhr	 im Gemeinderaum Keula
	 zur Passionsandacht

Rosenmontag
ZU EINEM FÜR ALLE ÖFFENTLICHEN
GOTTESDIENST LADEN DIE
KIRCHGEMEINDE UND DER
KARNEVALSVEREIN AM
ROSENMONTAG IN DIE SCHENKE EIN.

PFARRER CHRISTIAN RÄMISCH UND
PASTORIN CLAUDIA KUFO
GESTALTEN DEN GOTTESDIENST.

ER FINDET AM 16. FEBURAR UM 16
UHR IN DER SCHENKE STATT.

UM 18 UHR GEHT ES DANN MIT DER
ÖFFENTLICHEN
ROSENMONTAGSPARTY MIT
PROGRAMM DER KINDER WEITER

Gottesdienst zum

am 16. Februar, 16 Uhr, in der Schenke
in Holzthaleben

Seid alle herzlich willkommen!

g
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Jahresausklang  
in den Kirchengemeinden Helbedündorfs

Holzthaleben
Am 07.11.2025 war es soweit: die erste Krippenspielprobe stand auf 
dem Plan.
Für die Kinder, die sich im Vorfeld bereit erklärt hatten, am Krippenspiel 
mitzuwirken, hieß es somit in den folgenden Wochen: Texte und Lieder 
einüben!
Doch neben all dem Üben und natürlich auch der wachsenden Aufre-
gung im Hinblick auf den herannahenden Heiligabend-Gottesdienst, 
stand eines ganz besonders im Vordergrund: die Gemeinschaft!
Gemeinsam wurde der Weihnachtsbaum geschmückt und die Kirche für 
den Gottesdienst wunderschön weihnachtlich hergerichtet, sodass am 
Heiligabend mit der Gemeinde ein Gottesdienst gefeiert werden konnte, 
in dessen Mittelpunkt die Kinder mit ihrem einstudierten Krippenspiel 
standen. Pastorin Claudia Kufo führte wieder ergreifend durch den Got-
tesdienst und entließ im Anschluss die Kirchenbesucher in gesegnete 
Weihnachtsfeiertage.

Toba

Waldgenossenschaft Toba

Einladung zur Mitgliederversammlung
Der Vorstand der Waldgenossenschaft Toba lädt zur Mitgliederver-
sammlung ein. Die Versammlung findet

am Freitag, den 13.03.2026 um 19.00 Uhr
in der Kegelbahn in Toba

statt.
Tagesordnung:
•	 Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
•	 Verlesen des Protokolls der Versammlung 2025
•	 Verpachtung der Jagt auf dem Burghagen
•	 Vorlage der Jahresrechnung 2025 und Bekanntgabe des Kas-

senberichtes
•	 Fördermittel
•	 Kassenprüfbericht 2024/2025
•	 Entlastung des Vorstandes, des Kassierers und Schriftführers
•	 Diskussion
•	 Gewinnauszahlung
•	 Sonstiges

gez. Stefan Schinköthe
Vorsitzender

Wichtiger Hinweis
Wenn es nicht möglich ist an der Versammlung teilzunehmen, wird 
empfohlen, sich durch schriftliche Vollmacht vertreten zu lassen.
Für den Fall, das die Mitgliederversammlung gemäß §11 Ab-
schnitt 4 und 5 des Thüringer Waldgenossenschaftsgesetz nicht 
beschlussfähig ist, wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, 
sofort eine weitere Mitgliederversammlung durchzuführen. Diese ist 
unabhängig von den hier Anwesenden und vertretenen Mitgliedern 
beschlussfähig.

Jagdgenossenschaft Toba

Einladung zur Genossenschaftsversammlung
Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Toba lädt zur Genossen-
schaftsversammlung ein. Die Versammlung findet

im Anschluss an die Waldgenossenschaftsversammlung
am Freitag, den 13.03.2026
in der Kegelbahn in Toba

statt.
Tagesordnung:
•	 Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
•	 Verlesen des Protokolls der Versammlung 2025
•	 Vorlage der Jahresrechnung 2024/2025und Bekanntgabe des 

Kassenberichtes
•	 Kassenprüfbericht 2024/2025
•	 Entlastung des Vorstandes, des Kassierers und Schriftführers
•	 Verwendung der Jagdpacht
•	 Sonstiges
gez. Steven Matuschewski
Stellvertretender Vorsitzender

gez. Ulrich Koch
Schriftführer

info@wittich-hoehr.dewww.wittich.de

LW-Service auf einen Klick:
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Nur sieben Tage später, dafür aber etliche Grad kälter, lud Pastorin Kufo 
gemeinsam mit dem Gemeindekirchenrat zum Silvester-Gottesdienst.
Aufgrund der kalten Temperaturen wurde kurzerhand das Pfarrhaus 
umgeräumt und dekoriert, sodass man in gemütlicher Atmosphäre 
kurz vor dem Jahresende noch einmal zusammenkommen konnte, um 
gemeinsam Gottesdienst zu feiern, in dem ein jeder im Stillen auf sein 
vergangenes Jahr zurückblicken und seine Wünsche für das neue Jahr 
formulieren konnte. Bei Tee, Kaffee und Glühwein gab es auch nach 
dem Gottesdienst noch viele gute Gespräche, bevor dann alle gesegnet 
und gestärkt den Heimweg in den Jahreswechsel angetreten haben.
Der Gemeindekirchenrat Holzthaleben bedankt sich bei Mario Hommel 
für den Herrnhuter Stern, der aus unserem Kirchturm heraus strahlte und 
auch bei den zahlreichen Helfern und Unterstützern, die zum Gelingen 
dieses wunderschönen Jahresausklanges beigetragen haben!
„Im normalen Leben wird einem oft gar nicht bewusst, dass der Mensch 
überhaupt unendlich viel mehr empfängt, als er gibt und dass Dankbar-
keit das Leben erst reich macht! “� (Dietrich Bonhoeffer, 1906 - 1945)

  

Krippenspiel Keula
Dank der zahlreichen Kinder, die mit 
viel Enthusiasmus am Krippenspiel 
teilnahmen, waren die Proben und 
auch der Gottesdienst an Heilig-
abend herzerwärmend. Die Kinder 
schmückten nach einer Probe mit 
viel Freude den Weihnachtsbaum 
in der Kirche und brachten sogar 
selbstgebastelten Weihnachts-
baumschmuck mit.
Als kleines Dankeschön für die Kin-
der und zur Förderung der Gemein-
schaft gab es kurz vor Heiligabend 
ein gemeinsames Pizzaessen.
Wir freuen uns auf das Krippenspiel 
im nächsten Jahr.

Anmeldung für das Kita-Jahr  
ab September 2026

Alle Eltern, deren Kinder ab Sep-
tember 2026 unsere Einrichtung 
besuchen wollen, werden gebeten, 
ihr Kind bis spätestens 28. Februar 
2026 anzumelden.
Die Anmeldung ist persönlich in 
der Einrichtung oder über unsere 
Homepage möglich. Dort erfolgt 
die Registrierung über das Anmel-
deportal Little Bird. Gerne können 
sich interessierte Eltern auch vorab 

telefonisch mit uns in Verbindung setzen, um Fragen zu klären oder 
einen Termin zu vereinbaren.
Bei Interesse ist selbstverständlich auch eine Hausbesichtigung unserer 
Einrichtung möglich. Bitte melden Sie sich hierfür telefonisch an.
Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung und freuen uns auf Ihre Kinder.

Cathleen Mähler
(Leitung)

Plätzchen backen
Um für unsere Weihnachtsfeier et-
was Leckeres zum Kaffee anbieten 
zu können, wurde es in unserer Kita 
weihnachtlich und duftend. Mit viel 
Freude und Engagement haben die 
Kinder gemeinsam Plätzchen geba-
cken. Zunächst wurde der Teig ge-
knetet, anschließend fleißig ausge-
rollt und mit verschiedenen Formen 
ausgestochen.
Nach dem Backen hieß es am 

nächsten Tag - dekorieren! Mit Lasur und bunten Streuseln verwandelten 
sich die Plätzchen in kleine Kunstwerke. Dabei waren Kreativität, Ge-
duld und Teamarbeit gefragt und der Spaß kam natürlich nicht zu kurz.
Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Liebevoll gestaltete Plätzchen, 
die bei unserer Weihnachtsfeier großen Anklang fanden.
Für die Kinder war es ein schönes Gemeinschaftserlebnis und ein ge-
lungener Beitrag zur festlichen Adventszeit in der Kita.

  

Kita-Weihnachtsfeier
Am 12. Dezember feierten wir gemeinsam unsere Weihnachtsfeier in der 
Kita. Bereits am Morgen starteten alle Gruppen mit einem gemütlichen 
Frühstück in den Tag. Bei stimmungsvoller Musik und Kerzenschein 
konnten die Kinder den festlichen Morgen in ruhiger Atmosphäre ge-
nießen und sich auf die besonderen Ereignisse des Tages einstimmen.
Dann kam Wendulin mit einer weihnachtlichen Show für Knirpse und 
Co., die uns der Förderverein spendierte. Mit zahlreichen Zaubertricks 
begeisterte er die Kinder und bezog sie aktiv in seine Zauberei mit ein. 
Die Vorstellung sorgte für viel Spaß und Staunen, sodass alle Kinder 
mit großer Begeisterung dabei waren.
Nach diesem aufregenden Vormittag folgte das gemeinsame Mittag-
essen und ein wenig Mittagsruhe. Danach war die Spannung bei den 
Kindern deutlich zu spüren, denn es ging in unseren großen Bewe-
gungsraum. Dieser war von den Erzieherinnen liebevoll weihnachtlich 
geschmückt, mit festlich dekorierten Tannenbaum und vielen kleinen 
Details. Bei Kakao und unseren selbst gebackenen Plätzchen konnten 
es die Kinder kaum erwarten.
Schließlich war es soweit, der Weihnachtsmann kam. Jede Gruppe 
ging einzeln nach vorne, trug ein Gedicht vor oder sang ein Lied. An-
schließend erhielt jedes Kind ein Geschenk, begleitet von einer kleinen 
Ermahnung an diejenigen, die nicht immer gut zuhören.
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-	 Wie Heiz- und Nebenkostenabrechnungen aufgebaut sind,
-	 Welche Posten üblich - und welche oft fehlerhaft - sind,
-	 Wie man Einsparpotenziale erkennt und Unstimmigkeiten richtig be-

anstandet.
Außerdem erfahren Sie, warum eine gut eingestellte Heizungsanlage 
- zum Beispiel durch hydraulischen Abgleich oder passende Vorlauf-
temperaturen - besonders in Mehrfamilienhäusern viel Geld sparen 
kann. Der digitale Feierabendtalk bietet kompaktes Wissen für den Alltag 
- inklusive Fragerunde im Anschluss.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung online unter www.thega.
de/feierabendtalks.

Schon vormerken:
24. März 2026: Wärmepumpe - die Heizung der Zukunft?
21. April 2026: E-Auto zu Hause laden, so klappt’s in Miete und 

Eigentum

Schimmel in der Wohnung:  
So handeln Sie richtig

Verbraucherzentrale Thüringen gibt Tipps zur 
richtigen Entfernung und Ursachenbekämpfung
Wenn plötzlich dunkle Flecken an der Wand auftauchen, schrillen 
bei vielen die Alarmglocken - zu Recht. Schimmel in Wohnräumen 
sieht nicht nur unschön aus, sondern kann auch die Gesundheit 
gefährden. Die Verbraucherzentrale Thüringen erklärt, was Be-
troffene tun können und warum schnelles, überlegtes Handeln 
wichtig ist.

„Schimmel entsteht immer durch Feuchtigkeit - die Ursachen dafür 
können aber ganz unterschiedlich sein“, erklärt Ramona Ballod, Energie-
referentin der Verbraucherzentrale Thüringen. „Oft liegt es am falschen 
Lüften oder zu sparsamen Heizen. Manchmal sind aber auch bauliche 
Mängel der Auslöser.“
In jedem Fall gilt: Nicht nur der Schimmel selber, sondern auch seine 
Herkunft müssen angegangen werden. „Wird nur die befallene Stelle 
behandelt, ohne das eigentliche Problem zu lösen, kehrt die Feuchtigkeit 
- und damit der Schimmel - fast immer zurück“, warnt Ramona Ballod.

Kleine Schäden selbst entfernen - aber richtig
Ist nur eine kleine Fläche von bis zu einem halben Quadratmeter be-
troffen und befindet sich der Schimmel nur auf der Oberfläche, können 
Mieter:innen den Schaden unter bestimmten Bedingungen selbst be-
heben. Auf glatten Flächen genügt meist ein handelsüblicher Haus-
haltsreiniger.
„Dabei ist guter Schutz entscheidend“, betont Ballod. „Tragen Sie 
Handschuhe, eine Schutzbrille, einen Mundschutz mit Feinstaubfilter 
der Klasse P2 und am besten einen Einweg-Overall.“ Wichtig sei auch, 
keinen Staub aufzuwirbeln oder einzuatmen. Fenster sollten geöffnet 
werden, um die Sporen nach draußen zu leiten.

Poröse Materialien wie Tapeten oder Gipskartonplatten müssen meist 
vollständig entfernt werden - sie lassen sich kaum reinigen. Vor dem 
Abziehen sollte man die Tapete leicht anfeuchten, um die Schimmel-
sporen zu binden.
Zur Desinfektion eignet sich 70- bis 80-prozentiger Ethylalkohol, zum 
Beispiel Brennspiritus. „Dabei besteht allerdings Explosionsgefahr. 
Deshalb bitte gut lüften, nicht rauchen und offenes Feuer unbedingt 
vermeiden“, warnt die Expertin.

Große Schäden gehören in Fachhände
Bei größeren Schimmelflächen - ab etwa einem halben Quadratmeter 
- sollte man unbedingt Profis beauftragen. Fachleute für Schimmelsanie-
rung kennen die Risiken und verfügen über die nötige Ausrüstung sowie 
das Know-how, um Schimmel fachgerecht und gesundheitsschonend 
zu entfernen. Bei der Suche helfen die Datenbanken der Industrie- und 
Handelskammern oder der Handwerkskammern.

Gut beraten bei Schimmelproblemen
Eine unabhängige Beratung kann helfen, die Ursache des Schimmel-
schadens zu finden. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale 
Thüringen bieten dazu individuelle Unterstützung an. Ein persönliches 
Beratungsgespräch kann unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 
809 802 400 vereinbart werden.

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie. Dank einer Kooperation mit 
dem Thüringer Umweltministerium und der Landesenergieagentur ThE-
GA sind in Thüringen auch die Vor-Ort-Termine bei den Ratsuchenden 
zu Hause kostenfrei.

  

Zum Abschluss wurde der Weih-
nachtsmann mit einem gemeinsa-
men Weihnachtslied verabschie-
det. Damit neigte sich unsere 
Weihnachtsfeier dem Ende zu. Ein 
herzliches Dankeschön gilt dem 
Weihnachtsmann, dem Förderver-
ein sowie allen Kolleginnen, die 
diesen Tag wieder zu einer wun-
derschönen Weihnachtsfeier für 
unsere Kita gemacht haben.

Die heiligen drei Könige
Am Montag, den 05.01.2026, war Frau Zornemann wieder bei uns im 
Kindergarten und brachte den Kindern einen Beitrag zum Heiligen Drei-
königstag mit.
Auf spielerische Weise vermittelte sie den Kindern die Geschichte mit-
hilfe von Figuren und einem Schattenspiel.
Während sie die Geschichte erzählte, veranschaulichte sie diese mit 
Schattenbildern und machte sie so besonders lebendig. Dabei erfuh-
ren die Kinder auch, dass die Heiligen Drei Könige dem Jesuskind drei 
besondere Gaben mitbrachten: Gold, Myrrhe und Weihrauch, woran sie 
auch einmal schnuppern durften.
Die Kinder waren sehr begeistert und aufmerksam dabei. Sie zeigten 
großes Interesse und konnten auch eigenes Wissen und Ideen mit ein-
bringen.
Zum Abschluss wurden drei Kinder als die Heiligen Könige verkleidet. 
Gemeinsam verteilten sie Sterne und Ausmalbilder an alle Kinder und 
sangen zusammen ein Lied, was für einen schönen Abschluss sorgte.
Wir bedanken uns bei Frau Zornemann und freuen uns schon auf Ihren 
nächsten Besuch.

  

Heizkostenabrechnung prüfen und  
Geld sparen

Kostenfreier Online-Feierabendtalk am 10. Februar
Hohe Heizkosten sorgen bei vielen Menschen für Unsicherheit - be-
sonders in Zeiten steigender Energiepreise. Wer seine Abrechnung 
richtig versteht und prüft, kann oft bares Geld sparen. Genau darum 
geht es beim ersten Feierabendtalk des neuen Jahres.
Die kostenfreien Online-Feierabendtalks sind eine gemeinsame Veran-
staltung der Landesenergieagentur ThEGA und der Verbraucherzentrale 
Thüringen. Am Dienstag, 10. Februar 2026 erfahren Sie von 19 bis 20 
Uhr verständlich und praxisnah:



Der Helbebote	 - 14 -� Nr. 1/2026

POTTENSTEIN / FRÄNKISCHE SCHWEIZ 

Infos: Tourismusbüro Pottenstein 91278 Pottenstein - www.pottenstein.de 

EIN HERZLICHES „GRÜSS GOTT“ 
IM FELSENSTÄDTCHEN POTTENSTEIN 
 
Inmitten einer der romantischsten Regionen Bayerns - 
Synonym für gelebtes Brauchtum und romantische 
Erlebnisse. 
Wussten Sie, dass unsere Region, das „Land der 
Burgen, Höhlen und Mühlen“ mit einigen 
bemerkenswerten Superlativen aufwarten kann und 
dabei ihre Gemütlichkeit nicht verloren hat? 
 

FRÄNKISCHE SCHWEIZ, DAS URLAUBSGEBIET MIT 
 der höchsten Brauereidichte der Welt 
 den meisten und schönsten Osterbrunnen 

der Welt 
 den meisten Kletterrouten in ganz Europa 
 dem größten Kirschenanbaugebiet 

Mitteleuropas 
 den größten Tropfsteinhöhlen 

Mitteleuropas 
 den meisten Kirchweihen in Deutschland 
 den meisten Burgen und Burgruinen 

in Deutschland 
 



Anzeigenteil	 - 15 -� Der Helbebote · Nr. 1/2026



Anzeigenteil	 - 16 -� Der Helbebote · Nr. 1/2026

HELBE-DÜN ENTSORGUNGS-GmbH
Telefon 03 60 29 / 8 12 - 0

Container 3-10 m3 
Ihr Entsorger für Privat und Gewerbe

Vermietung: Minibagger, Rüttelplatten, 
Schuttrutschen, Hubarbeitsbühne

99713 Holzthaleben · Großbrüchtersche Str. 14

INKLUSIVLEISTUNGEN
·    Flug mit CONDOR ab/bis Frankfurt nach 
Mombasa in der Economy Class

·  Flughafensteuern und Sicherheitsgebühren
·  Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen im 
klimatisierten Reise- oder Minibus

·  7 Übern. im 4* Hotel Severin Sea Lodge
·  Halbpension-Plus (Frühstück, 
Snack, Abendessen)

•  Live-Show „Abenteuer Weltumrundung“  
mit Reiner Meutsch

·  Konzert »Stars unter Afrikas Sternen«
·  Deutschsprachige, lokale Reiseleitung
·  FLY & HELP Ansprechpartner vor Ort
·  Reisepreissicherungsschein (abgesichert durch 

tourVERS Touristik-Versicherungs-Service GmbH)
·  50 € Spende sind im Reisepreis inkludiert und 

kommen automatisch der Reiner Meutsch 
Stiftung FLY & HELP zugute

Begleiten Sie uns an den Bamburi Beach nahe 
Mombasa / Kenia! Die Severin Sea Lodge ist eine 
Oase der Entspannung inmitten eines Palmen-
gartens am Indischen Ozean. Die Hafenstadt 
Mombasa ist nur zwölf Kilometer von der Hotel-
anlage entfernt. Erleben Sie optional die atembe-
raubende und vielfältige Tierwelt Afrikas bei einer 
Safariverlängerung. Der musikalischeHöhepunkt 
ist das Konzert unter Palmen „STARS UNTER 
AFRIKAS STERNEN“ zugunsten der Reiner 
Meutsch Stiftung FLY & HELP. Freuen Sie sich 
auf die TOP Stars des deutschen Schlagers: 
Mickie Krause, Anna-Maria Zimmermann, 
Henning Krautmacher und Matze Knop.

E-Mail: reisen@fh-travel.de 
Veranstalter: FLY & HELP Travel, 
eine Marke der Prime Promotion GmbH

INKLUSIVLEISTUNGEN

p. P. ab 

1.699 €
im DZ vom 16.02.-24.02.2027 

9-tägig (7 Nächte) ab/bis Frank-
furt  inkl. Flug, Halbpension-Plus 

und Konzert

Buchungscode:
LW27

Kenia Traumreise 2027
 mit FLY & HELP zum Konzert 

„Stars unter Afrikas Sternen“

www.schlagernacht-kenia.de

Besuch einer FLY & HELP Schule buchbar. 
Preis p.P.: 89 € (inkl. 50 € Extra-Spende an die Schule!)

Buchungsmöglichkeiten für 2027 als 
Grundreise1 o. mit Kurzsafari2,
Badeverlängerung3 o. Langsafari4:
16.2. – 24.2. (9-tägig,7 Nächte)1 ab 1.699 € p. P.
19.2. – 1.3. (11-tägig, 9 Nächte)2 ab 2.469 € p. P.
14.2. – 1.3. (16-tägig, 14 Nächte)3 ab 2.199 € p. P.
19.2. – 6.3. (16-tägig, 14 Nächte)4 ab 3.899 € p. P.

·  Konzert »Stars unter Afrikas Sternen«
·  Live-Show „Abenteuer 
Weltumrundung“

Ihre Event-Highlights vor Ort

Mickie Krause, Anna-Maria Zimmermann, Henning 
Krautmacher und Comedian Matze Knop

»Stars unter Afrikas Sternen« 

Ausführlicher Reiseverlauf! 

 Tel.: 0214-7348 9548
 (Mo.-Fr. 9-14 Uhr)

Bildbände | Chroniken | Gedichtbände uvm.

Egal ob als Stadt/Gemeinde, 
 Verein oder Privatperson  

– wir sind mit 50 Jahren  
Erfahrung in der  

Buchproduktion  
der richtige  

Ansprechpartner  
für Sie!

Walter Bosch
Medienberater 
Druckermeister

Mobil: 0170 8347461
Telefon: 07476 391400 
w.bosch@wittich-herbstein.de

PLANEN SIE 
DIE ERSCHEINUNG

www.wittich.de

LW-Service 
auf einen Klick:


